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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

29.05.2001 

Geschäftszahl 

1Ob108/01s; 9Ob99/03d 

Norm 

ABGB §140 Bd; 

Rechtssatz 

Leistungen des Unterhaltspflichtigen für Grundsteuer und Kanal, Rauchfangkehrer, sowie eine 
verbrauchsunabhängige Wassergebühr und Feuerversicherung für eine im jeweils Hälfteeigentum der Parteien 
stehende Liegenschaft monatlich sind zur Hälfte von seiner Unterhaltsschuld abzuziehen, selbst wenn die 
Unterhaltsberechtigte diese Liegenschaft nicht selbst bewohnt. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   2001/05/29 1  Ob  108/01s 

TE OGH   2003/09/24 9  Ob   99/03d 

Auch 
 

Rechtssatznummer 

RS0115450 


